
  

 

 

LANDRATSAMT REUTLINGEN 
Den 25.04.2014 

KT-Drucksache Nr. VIII-0690 

 für den Ausschuss für technische  
Fragen und Umweltschutz 
-öffentlich- 
 
 

 
 
Projekt Straßenbetriebsdienst 2011 - Neubau des Stützpunktes Pfronstetten  
- Anerkennung der Schlussabrechnung für die Photovoltaikanlage 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Schlussabrechnung vom 08.04.2014 für die Photovoltaikanlage im Stützpunkt Pfronstet-
ten - Anlage - wird zugestimmt. 
 
 
Aufwand/Finanzielle Auswirkungen: 
 

Veranschlagte Haushaltsmittel:  
 

0,00 EUR Anteil Landkreis: 0,00 EUR 

Kostenanschlag 19.06.2009 
Gesamtinvestition: 

197.242,50 EUR Anteil Landkreis: 197.242,50 EUR 

Schlussabrechnung 
Gesamtinvestition  
(inkl. MwSt. 31.133,00 EUR): 

194.922,00 EUR Anteil Landkreis: 163.789,00 EUR 

 
 
Sachdarstellung/Begründung: 
 
I. Kurzfassung 
 
Im Zuge des Neubaus des Stützpunktes Pfronstetten wurde eine Photovoltaikanlage gebaut. 
Für den Landkreis Reutlingen entstanden Gesamtkosten in Höhe von 194.922,00 EUR. 
 
II. Ausführliche Sachdarstellung 
 

1. Im Rahmen des Projektes Straßenbetriebsdienst 2011 -Standortoptimierung- wurde die 

Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage geprüft und festgestellt.  

 

Zu der Baumaßnahme wurden folgende Beschlüsse gefasst: 

 

a) Beschluss vom 01.07.2009 durch den Ausschuss für technische Fragen und Um-

weltschutz - KT-Drucksache Nr. VII-0656. Dem Bau einer Photovoltaikanlage am 

Stützpunkt Pfronstetten wurde zugestimmt. Der Kostenanschlag für den Bau der An-

lage wurde auf 197.242,50 EUR Gesamtkosten festgestellt. Die Verwaltung wurde 

ermächtigt, die Bauarbeiten an die Firma Bayer + Raach, Zwiefalten zum Angebots-

preis (einschließlich Mehrwertsteuer) von 197.242,50 EUR zu vergeben. 

 

2. Die Ausführung der Bauarbeiten erfolgte im Zeitraum November 2009 bis Dezember 2009. 

Die Bauleitung wurde vom Kreis-Straßenbauamt übernommen. 
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3. Im Haushalt standen im Vermögenshaushalt bei Haushaltsstelle 2.6520.9400.000-0002 

keine Mittel zur Verfügung. Die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 194.922,00 EUR 

wurden gemäß § 84 Gemeindeordnung in Verbindung mit § 48 Landkreisordnung geneh-

migt. Die Deckung erfolgte über eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Haushalts-

stelle 2.9110.3100.000-0001) in dieser Höhe. 

 

4. Die Erstattung der Mehrwertsteuer erfolgte im Jahr 2010 in Höhe von 31.133,00 EUR. 

 

5. Die Bruttoeinnahmen aus dem Stromverkauf betragen im Durchschnitt der letzten Jahre 

ca. 20.000,00 EUR pro Jahr. 
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